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Verordnung der Steiermärkischen Landesregierung vom .....  über die Erklärung des Gebietes „Ennstal zwischen Liezen und Niederstuttern“ (AT 2229002) zum Europaschutzgebiet Nr. 41 

I. Allgemeiner Teil

Anlass und Inhalt der Verordnung:

Die Europäische Union hat im Jahre 1991 den Aufbau eines kohärenten europäischen ökologischen Netzes besonderer Schutzgebiete mit der Bezeichnung „NATURA 2000“ beschlossen.

Diesem Ziel dienen 2 Naturschutzrichtlinien


Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie FFH-RL (92/43/EWG vom 21.5.1992).


Vogelschutzrichtlinie VS-RL (79/409/EWG vom 2.4.1979)

Die Richtlinien wurden zuletzt mit der Novelle zum Steiermärkischen Naturschutzgesetz vom 24. Mai 2005, LGBl.Nr. 84/2005, umgesetzt.

In Entsprechung der Richtlinien wurden bisher 40 Schutzgebiete der Europäischen Kommission genannt.

Auf Grund eines gegen die Republik Österreich eingeleiteten Vertragsverletzungsverfahrens Nr. 99/2115 betreffend die Umsetzung von Art. 4 der RL 79/409  EWG, VSRL, wurde ein Verfahren zur Ausweisung eines Europaschutzgebietes im Ennstal eingeleitet.

Im Anhang 2 zum Mahnschreiben vom Jahre 2001 teilt die Europäische Kommission mit, dass einige der am besten geeignetsten Gebiete entweder nicht oder nur teilweise ausgewiesen wurden. Das Ennstal wäre noch immer nicht ausreichend als BSG (besonderes Schutzgebiet) im Hinblick auf den Wachtelkönig ausgewiesen. Das genannte Gebiet wäre im IBA 2000 enthalten. Allgemein wird festgehalten, dass durch regelmäßiges Monitoring einige der wichtigsten Wachtelkönig-Gebiete gegenwärtig sehr gut dokumentiert werden. Beispielsweise gelte dies für das Gebiet „Steirisches Ennstal West“ (Talabschnitt zwischen Pruggern und Selzthal), welches eine stark isolierte, aber regelmäßig reproduzierende Population beherberge, die den wichtigsten inneralpinen Wachtelkönigbestand überhaupt darstelle. Das Brutvorkommen habe nationale Bedeutung. Das Monitoring der letzten Jahre habe gezeigt, dass die sehr kleinräumige Ausweisung (von rund 1200 ha genutztem Wachtelkönig-Lebensraum sind nur ca. 100 ha als BSG ausgewiesen) und die auch sehr kleinräumigen, nur an einer Stelle stattfindenden Biotop-Managementmaßnahmen für diese Art in diesem Talabschnitt nicht geeignet seien, deren Bestand auf Dauer zu sichern. Nur 30 % der Rufplätze in diesem Talabschnitt lägen innerhalb des ausgewiesenen BSG. Somit wäre hier eine Anpassung der Gebietsabgrenzungen an die Erkenntnisse der letzten Jahre, also eine großräumigere Ausweisung, erforderlich.

Zusammenfassend könnte daher festgestellt werden, dass das österreichische BSG-Netzwerk der Art „Wachtelkönig“ derzeit keinen ausreichenden Schutz gewähre.

Der Europäische Gerichtshof hat in seiner Rechtsprechung festgehalten, dass die Ausweisung besonderer Schutzgebiete in der Richtlinie festgelegten ornithologischen Kriterien folgt und die Mitgliedsstaaten dazu verpflichtet sind, alle Gegenden zu besonderen Schutzgebieten zu erklären, die nach ornithologischen Kriterien am geeignetsten für die Erhaltung der betreffenden Arten erscheinen. Ein Mitgliedstaat darf bei der Auswahl und Abgrenzung eines besonderen Schutzgebietes nur nach wissenschaftlichen Kriterien vorgehen. Die Verzeichnisse der IBA’s beruhen auf nachvollziehbaren, international anerkannten, ornithologischen Kriterien. Darauf stützt sich auch der Europäische Gerichtshof.

Das Verbreitungsareal des Wachtelkönigs erstreckt sich nachweislich weit über das Gebiet „Wörschacher Moos und ennsnahe Bereiche“ hinaus, nämlich auf den  gesamten Talboden zwischen Selzthal und Pruggern. 

Auf Grund einer inzwischen von der Fachabteilung13C beauftragten Kartierung wurde das für den Wachtelkönig relevante Kerngebiet zwischen Liezen und Pruggern im Ennstal identifiziert. Nunmehr wurde in Entsprechung der Vorgaben der Kommission das innerstaatliche Verfahren zur Festlegung des neuen Vogelschutzgebietes, genannt „Europaschutzgebiet Nr. 41“, durchgeführt.

Die Plattform NATURA 2000 befasste sich mit der Abgrenzung, den Schutzgütern, Erhaltungszielen und notwendigen Ansätzen für ein Management. 
Mit den kommunalen und regionalen Verantwortungsträgern (Gemeinden, Kammern, Medien udgl.) sowie NGO’s wurden Informationstage abgehalten. Der Prozess für eine Gebietsabgrenzung wurde auf fachlicher und politischer Ebene (Plattform Natura 2000) von unten nach oben getragen. Zur Verständlichmachung der Komplexität des Themas wurde ein externer Koordinator eingesetzt und ein Fachbeirat gebildet, dem nationale und internationale Wissenschafter angehörten. Unabhängig davon wurden über Auftrag der Naturschutzabteilung des Landes ÖPUL-Berater seit September 2004 verstärkt eingesetzt, um Grundstückseigentümer für eine „wachtelköniggerechte“ Bewirtschaftung zu gewinnen. Bis heute wurden an die 600 ha. in Vertrag genommen.

Zwei Projektsprechtage, durchgeführt am 23. und 24. März 2006, dienten der Abgabe von kommunalen Interessen und der Aufarbeitung der Vorbehalte.

Der Fachbeirat setzte sich mit den Anliegen am 21. und 22. April 2006 auseinander. Eine Vorstellung der nunmehr fachlich erarbeiteten Gebietsabgrenzung erfolgte am 28. April 2006. Der Abstimmungsprozess endete am 7. Juni 2006.

Bei der Untersuchung des Ennstalbodens wurde nicht nur auf den Wachtelkönig, sondern auch auf andere Schutzgüter wie Uhu, Wanderfalke oder Karmingimpel Bedacht genommen. Auch wurde das Braunkehlchen näher untersucht, wobei festgestellt wurde, dass keine weiteren Maßnahmen dahingehend erforderlich sind. Es hat sich daher die Untersuchung im Ennstal auf den Wachtelkönig auf das Gebiet „Ennstalboden“ - wie es als Habitat erkannt wurde und eine landwirtschaftliche Nutzung vorliegt - konzentriert. Nicht jedes Grundstück ist in der Folge von Bedeutung. Es kommt auf die Konstanz der Besiedelung an und auf die Möglichkeit der Bildung von Rufergruppen. Es geht daher um die Festlegung von Mindestflächen in landwirtschaftlichen Gebieten, die sich als Kerngebiete erweisen. Die Konzentration beim zukünftigen Management liegt im Bereich der Rosswiese bis Liezen und um Irdning im Talboden; dies aufgrund des besonderen Klimas. Es sind daher im Ennstal folgende Maßnahmen vorgesehen: 

-      Fortsetzung der laufenden ÖPUL-Programme,

· Erhaltung der Streuwiesen,

· Anpassung der Maßnahmen z.B. Mahdzeitpunkt, 

· eingeschränkte Düngung,

-      Sofortmaßnahmen. 

Mit diesen Maßnahmen ist beabsichtigt, den ungünstigen Erhaltungszustand zu verbessern. Die Maßnahmen werden im Wege des Vertragsnaturschutzes, also nur mit  Zustimmung der Bodennutzer umgesetzt. Nähere Details wird der Managementplan beschreiben. Dieser Plan wird im Einvernehmen mit den Bodennutzern erstellt und erfolgt in Abstimmung (Vertragsnaturschutz) mit den Betroffenen. Es ist der Zeitpunkt, wo direkt mit den betroffenen Eigentümern das Gespräch geführt wird und nach Möglichkeit Vereinbarungen abgeschlossen werden.

II. Besonderer Teil

Zu §§ 1 und 2)


Die Wahrung oder Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungszustandes stellt den zentralen Bereich der FFH-Richtlinie dar. Aus dem Text und dem Geist der FFH–Richtlinie geht hervor, dass der „günstige Erhaltungszustand“ insbesondere für die Lebensraumtypen des Anhanges (AH) I, deren charakteristische Arten und für Arten der Anhänge II, IV und V der FFH-Richtlinie sowie für alle wild lebenden Vogelarten, im Besonderen aber für die Arten des AH I und II der Vogelschutz-Richtlinie und für die regelmäßig auftretenden Zugvogelarten zu bewahren oder wieder herzustellen ist.

· So soll mit der Einrichtung eines Netzwerkes von NATURA 2000-Schutzgebeiten ein signifikanter Beitrag zur Sicherung eines günstigen Erhaltungszustandes der Lebensräume und Arten des AH I und II der RL geleistet werden (vgl. Art. 1 lit. k).

· Die in den nach der FFH-RL nominierten Gebieten festzulegenden Erhaltungsmaßnahmen sind auf die Wahrung oder Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungszustandes der Schutzgüter auszurichten (vgl. 8. Erwägungsgrund, Art. 1 lit. a; Art 6 Abs. 1). Somit bildet der günstige Erhaltungszustand die Grundlage für die Formulierung von Erhaltungszielen und für die Ausarbeitung von Managementmaßnahmen bzw. Managementplänen.

· Die Grenzen für die Zulässigkeit von Störungen und Verschlechterungen in den Gebieten sind daran zu messen, dass sie dem Erhaltungsziel der Wahrung oder Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungszustandes nicht zuwiderlaufen (Art 6 Abs. 2-4).

· Die Schutzvorschriften für Arten des AH IV bzw. allfällige Ausnahmen davon orientieren sich am Erhaltungszustand dieser Arten (Art 12 bis 16).

· Die Nutzung der Arten des AH V darf nur in einem Ausmaß erfolgen, welches mit dem günstigen Erhaltungszustand vereinbar ist (Art 14). 

· Schließlich soll der Erhaltungszustand der Schutzgüter überwacht (Art 11) und alle sechs Jahre ein Bericht über die Auswirkungen der Maßnahmen auf den Erhaltungszustand angefertigt und von den Mitgliedstaaten (MS) der Europäischen Kommission (EK) übermittelt werden.

Kriterien und Raumbezüge des Erhaltungszustandes

Was ist unter einem günstigen Erhaltungszustand zu verstehen? Die FFH-RL gibt in ihrem Art 1 eine Legaldefinition darüber, wann der Erhaltungszustand von Arten und Lebensräumen als günstig zu bewerten ist. Diese Definition findet sich auch im § 5a Stmk. NschG 1976, LGBl.Nr. 65/1976 i.d.F. LGBl.Nr. 84/2005:

„Der Erhaltungszustand eines natürlichen Lebensraums wird als „günstig“ erachtet, wenn

· sein natürliches Verbreitungsgebiet sowie die Flächen, die er in diesem Gebiet einnimmt, beständig sind oder sich ausdehnen und

· die für seinen langfristigen Fortbestand notwendige Struktur und spezifischen Funktionen bestehen und in absehbarer Zukunft wahrscheinlich weiter bestehen werden und 

· der Erhaltungszustand der für ihn charakteristischen Arten günstig ist.

Der Erhaltungszustand einer Art wird als „günstig“ betrachtet, wenn

· aufgrund der Daten über die Populationsdynamik der Art anzunehmen ist, dass diese Art ein lebensfähiges Element des natürlichen Lebensraumes, dem sie angehört, bildet und langfristig weiterhin bilden wird, und

· das natürliche Verbreitungsgebiet dieser Art weder abnimmt noch in absehbarer Zeit vermutlich abnehmen wird und 

· ein genügend großer Lebensraum vorhanden ist und wahrscheinlich weiterhin vorhanden sein wird, um langfristig ein Überleben der Populationen dieser Art zu sichern.“

Aus diesen Definitionen lassen sich die wesentlichen Bewertungskriterien ableiten, welche zur Beurteilung des Erhaltungszustandes herangezogen werden sollen. Es handelt sich dabei um quantitative bzw. semiquantitative und um qualitative Kriterien:

	
	(Semi-)Quantitative Kriterien
	Qualitative Kriterien

	Lebensräume
	 Verbreitung

 -  Größe  des Verbreitungsgebietes

 -  Größe der Gesamtflächen
	 Struktur und Funktion

 -  Standortsfaktoren

 -  Struktureller Aufbau

 -  Pflege/Nutzung

 -  Charakteristische Arten

 -  Zeigerarten

 -  Charakterarten

	 Arten
	 Verbreitung

 -  Größe des Verbreitungsgebietes

 Population

-  Populationsgröße

 Habitat

 -  Größe der Habitatflächen


	 Population

 -  Populationsstruktur

 -  Populationsdynamik

 Habitat

 -  Ausstattung des Habitats mit be-

     nötigten Strukturen

 -  Pflege/Nutzung


Die Kriterien lassen sich nicht auf eine einzige geographische Bezugsebene anwenden. So ist die Analyse besonders der quantitativen Kriterien wie z.B. der Verbreitung und der Größe des Gesamtvorkommens von Arten und Lebensraumtypen nur auf überregionaler Ebene (z.B. Territorium des EU-Mitgliedstaates) sinnvoll. 

Die Überprüfung der qualitativen Kriterien muss im Gegensatz dazu für konkrete Vorkommen von Arten oder Lebensraumtypen erfolgen. Aufgrund der Vorgaben des AH III der FFH-RL sind Bewertungen des Erhaltungszustandes auch auf der Ebene der einzelnen NATURA 2000-Gebiete vorzunehmen. 

Aufgrund all dieser Überlegungen ist der Erhaltungszustand der Schutzgüter durch die MS zumindest auf folgenden drei geographischen Raumebenen zu bewerten:

· Konkretes Vorkommen

· NATURA 2000-Gebiet

· Territorium des Mitgliedstaates

Da gemäß § 13b des Steiermärkischen Naturschutzgesetzes 1976 i.d.F. LGBl. Nr. 84/2005 Pläne und Projekte, die Auswirkungen auf ein Europaschutzgebiet haben können, von der Behörde zu prüfen sind, bedeutet eine Gebietsabgrenzung, dass für diesen Raum über die bisher bekannten Verfahren, eine weitere, nämlich eine naturschutzfachlich/rechtliche Prüfung zu erfolgen hat. 

Die Kernzonen dienen der Erhaltung und Verbesserung der Biodiversität. Sie sind nach vorhandenen budgetären Mitteln vorrangig im Wege des Vertragsnaturschutzes zu sichern.

In den Übergangszonen sollen die bisherigen Nutzungsformen erhalten und aufgewertet werden. Nutzung und Pflege sind in den Übergangszonen für die Zielerreichung nicht nur toleriert, sondern sogar erwünscht. Das Mittel zur Zielerreichung bildet der Vertragsnaturschutz.
Maßnahmen, die durch die Verordnung nicht beschränkt werden:

· Fortsetzung der Waldbewirtschaftung nach längerfristigem Aussetzen des Betriebes

· Wechsel der forstlichen Betriebsart

· Wahl des Verjüngungsverfahrens in der Waldbewirtschaftung

· Veränderung der Vorratshaltung in der Waldbewirtschaftung

· Änderung der Baumartenzusammensetzung unter Berücksichtigung der Erhaltensziele für das Gebiet.

· Vorhaben im räumlichen Zusammenhang mit der Hofstelle eines land- oder forstwirtschaftlichen Betriebes

· Bau von land-, forst- und fischereiwirtschaftlichen Wegen außerhalb eines FFH- oder Vogelschutz-Gebietes

· Bau von land-, forst- und fischereiwirtschaftlichen Weges innerhalb eines FFH- oder Vogelschutz-Gebietes, ohne dass Lebensraumtypen oder Habitate von Arten erheblich beeinträchtigt werden

· Unterhaltung und Instandsetzung von Anlagen, die der Bewirtschaftung land-, forst- und fischereiwirtschaftlicher Grundstücke dienen (z.B. Wege, Gräben, Drainagen).

· Betrieb, Unterhaltung und Instandsetzung bestehender Gebäude innerhalb eines FFH- oder Vogelschutz-Gebietes

· Bau von Geh- und Radwegen außerhalb eines FFH- oder Vogelschutz-Gebietes

· Bau von Geh- und Radwegen innerhalb eines FFH- oder Vogelschutz-Gebietes, ohne dass Lebensraumtypen erheblich beeinträchtigt oder Habitate von Arten gestört werden

· Unterhaltung der Gewässer sowie Unterhaltung und Instandsetzung wasserbaulicher Anlagen im Umfang der gesetzlichen Verpflichtung und Unterhaltung und Instandsetzung von Wasserkraftanlagen im rechtlich gebotenen Umfang

· Unterhaltungs- und Instandhaltungsmaßnahmen an öffentlichen Straßen und anderen Verkehrseinrichtungen  einschließlich notweniger Pflege sowie Verkehrssicherungsmaßnahmen

· Katastrophenschutzübungen, die Störungen der Arten vermeiden

· die ordnungsgemäße Ausübung der Jagd und Fischerei einschließlich des Jagd- und Fischereischutzes, soweit die Erhaltungsziele für das Gebiet berücksichtigt werden

· die natur- und landschaftsverträgliche Sportausübung in der freien Natur.

Zu § 2 Abs. 2) Der Ausweisungsprozess für das Europaschutzgebiet Nr. 41 hat sich in der Region als äusserst schwierig und arbeitsintensiv gezeigt. Die Betroffenen befürchten durch die Verordnung massive Einschränkungen in ihrem Eigentum und die Einleitung von Zwangsmaßnahmen. 

Zur Unterstreichung aller von den Behördenvertretern und Beauftragten getätigten Aussagen, dass die Managementmaßnahmen mit den Betroffenen umgesetzt werden, wird mit dieser Bestimmung unzweifelhaft festgelegt, dass für das Land bzw. die vom Land beauftragten Personen die Verpflichtung besteht, nur im Konsens vorzugehen. 

Zu § 3) Abs. 1 Entspricht der Bestimmung des § 1 Abs. 3 des Steiermärkischen Naturschutzgesetzes. Wenn auch legistisch diese neuerliche Zitierung einer Ausnahmebestimmung nicht erforderlich wäre, wird gerade im sensiblen Bereich des vorliegenden Gebietes mit dieser Bestimmung die Ausnahme nochmals transparent gemacht. 

Abs. 2 sieht konkret vor, dass die Gebietskulisse nicht für näher genannte Baugebietsarten, wie auch für Festlegungen „Freiland-Sondernutzung“ gilt. 

Die Gebietsabgrenzung hat sich sehr stark an das regionale Entwicklungsprogramm angelehnt, wobei rechtmäßige Bestände nicht betroffen werden. Regionale und lokale Entwicklungen unterliegen vorweg einer strategischen Umweltprüfung im Raumplanungsverfahren, weshalb nur solche Projekte der Naturverträglichkeitsprüfung unterliegen, die in ihren Abläufen nicht in der SUP (strategische Umweltprüfung) untersucht wurden.
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